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Vollſtändiger Beichtunterricht. Mi Ferd Jägers, weil Pfarrer
mn Cöln Sechſte Auflage. aderborn 1913 Junfermann. 1.—,
gbd M 1.40

Der rühere V᷑.

TDD

itel „Erſter Beichtunterricht“ iſt iun der gegenwärtigenAuflage geändert in „vollſtändiger“, entſchieden iun Anpaſſung den
bn 126 — auf 108 reduzierten) 7  nhalt, der ſich für jedweden EelUnterricht Kinder, 10 großenteils auch für die Chriſtenlehre ehr eignet
wegen der theologiſchen Korre  El und populären Gemeinfaßlichkeit.önnte der Unterſchied zwiſchen Circumstantiae aggravantes und
Speciem mutantes chärfer hervorgehoben ſein, denn etztere allein indnotwendig 3 beichten. Den S „Meine Beichte iſt ungültig,ich mein ewiſſen ſehr nachläſſig erforſche ird eine beſonnene Theologienicht beanſtanden können; oll ſtatt „Kaiſer“ Wenzeslaus „König“(reſp Königin ſtatt Kaiſerin) tehen; Wenzel (IV.) war NuL König von
Böhmen und erwählter römiſcher König.

N3 Dr Johann 9föllner.
Repertorium Rituum. Ueberſichtliche Zuſammenſtellung der wich

tigſten Ritualvorſchriften für die prieſterlichen Funktionen Von
Philipp Hartmann, Stadtdechant In orbis Zwölfte, verbeſſerte
Auflage. Neue Ausgabe (XVI 884 S.) Paderborn 1913 Schöningh.M

Das Repertorium, erſtmals 1857 von Pfarrer Ph Hartmann —1herausgegeben, wurde von ſeinem gleichnamigen Neffen in wiederholterNeuauflage eſorgt. Die gegenwärtige wölfte Auflage bringt die Aende
rungen, durch die lrEeuen Beſtimmungen Pius' über die eſtordnung und das Breviergebet notwendig wurden. Das erk bleibt ein
gediegenes und Ußerſt reichhaltiges Nachſchlagebu für die liturgiſchen und
zeremoniellen Fragen, die insbeſondere den Seelſorger betreffen ErſchöpfendeEinteilung und überſichtliche Gru  ierung erhöhen deſſen Brauchbarkei

Bemerkungen: Das Dekret Pius' vom 1. Aug 1907 für die eiligenWeihnachtsmeſſen erfuhr ene In  ränkende Erklärung durch die Beſtim
mung Nov 1908, daß die lanuae Oratoriorum geſchloſſen leiben
müſſen, weshalb eS kaum dem Sinne des letztgenannten Dekretes entſprechenürfte, außer den Hausbewohnern auch „Allen übrigen Gläubigen beiderlei Ge

die eilige Kommunion auszuteilen 54 7) Daßen irrtümlich vorher rezitiertes izium dem ſpäter wirklich zutreffenden Tage noch einmal rezitiert werden m u 35 möchten wir
lieber na Göpfert . 334) „Mmit anderen doch freiſtellen

7⁴ Für SX=
COmmunieati Vitan d1 (S 245) ann nach Wernz (Jus deéret. III. 542)das heilige Meßopfer immerhin (CCulte dargebracht werden. Die Strafeder Suſpen 10 für unerlaubte Sammlung und Ablieferung von Meßſtipendien 249, d) trifft NUL Kleriker, Laien ind exkommuniziert.Die Taufe mit feierlichen Zeremonien 540) ann etzt mit Erlaubnis
des Biſchofs auch X justa et rationabili im Hauſe vorgenommenwerden (8 de ACTL 2 Dez Zum erlaubten m  ang der
Oſterkommunion außerha der Pfarrkirche die ausdrü  iche Erlaubnis
des Pfarrers 3 ordern 552), iſt wenigſtens dort nicht mehr nötig,
Emne Praesumpta licentia allgemein eſteht Die COlleeta PTO eligendoéepiscopo 268) iſt nach uli 1910 in Iunkun 3 ver
richten bis dem Tage, welchem die vollzogene Clectio oder translatio
des Biſchofs von der Diözeſanbehörde ordnungsmäßig verlauthart ird
Die Werke von Thalhofer, Schüch ind noch in dlteren Auflagen ver
vertet

Linz Ir Johann öllner.


